
vom Leasingfahrzeug ausgehende Betriebsgefahr nicht im
Rahmen des § 254 I BGB anspruchsmindernd zurechnen
lassen. Eine Zurechnung würde voraussetzen, dass LG dem
X gemäß § 7 I StVG für einen (gedachten) Schaden ersatz-
pflichtig wäre.89 So ist es aber nicht, weil LG nicht Halter ist.
Ergebnis: LG kann von X vollen Schadensersatz verlangen!90

2. Berücksichtigung nur feststehender und
schadensursächlicher Umstände

Auch im Rahmen des § 254 I BGB müssen die für die Ab-
wägung maßgebenden Umstände feststehen – dh unstreitig
oder bewiesen sein – und für die Entstehung des Schadens
ursächlich geworden sein.91

3. Verkehrsunfälle mit Kindern, die das siebente, aber
nicht das zehnte Lebensjahr vollendet haben

Bei Verkehrsunfällen mit Minderjährigen ist insbesondere
§ 828 II BGB von Bedeutung. Nach dieser Vorschrift, die bei
der Prüfung des Mitverschuldens entsprechende Anwendung
findet,92 ist derjenige, der das siebente, aber nicht das zehnte
Lebensjahr vollendet hat, für den Schaden, den er bei einem
Unfall unter anderem mit einem Kraftfahrzeug einem ande-
ren zufügt, nicht verantwortlich, sofern er nicht vorsätzlich
gehandelt hat. Der BGH nimmt in den Fällen, in denen sich
keine typische Überforderungssituation des Kindes durch die
spezifischen Gefahren des motorisierten Verkehrs (Schnellig-

keit, Komplexität, Unübersichtlichkeit der Abläufe) realisiert
hat, eine teleologische Reduktion vor, sodass dem Kind die
Privilegierung dann nicht zugutekommt.93 So hat der BGH
die Anwendbarkeit des § 828 II 1 BGB in einem Fall ver-
neint, in dem ein neun Jahre altes, mit einem Kickboard
fahrendes Kind aus Unachtsamkeit stürzte, wobei das Kick-
board anschließend gegen einen parkenden Pkw prallte.94

F. DER DIREKTANSPRUCH GEGEN DIE KFZ-HAFT-
PFLICHTVERSICHERUNG GEMÄß § 115 I 1 NR. 1 VVG

Der durch einen Kraftfahrzeugunfall Geschädigte kann sei-
nen Schadensersatzanspruch nicht nur gegen den Halter und
den Fahrer des unfallgegnerischen Fahrzeugs geltend machen,
sondern im Rahmen des § 115 I 1 Nr. 1 VVG auch gegen den
(gesamtschuldnerisch mithaftenden, § 115 I 4 VVG) Kfz-
Haftpflichtversicherer (sog. action directe), sodass es jeden-
falls einen solventen Schuldner gibt.95

89 Vgl. BGH NJW 2013, 3235 (3237); OLG Hamm NJW 1995, 2233; Soergel/Ekken-
ga/Kuntz (Fn. 83) BGB § 254 Rn. 29; Greger/Zwickel (Fn. 39) § 22 Rn. 91; Stau-
dinger/Schiemann (Fn. 73) BGB § 254 Rn. 11.

90 Siehe hierzu neben BGH NJW 2007, 3120 (3122) etwa auch Kötz/Wagner (Fn. 5)
Rn. 564. AA etwaMüller SVR 2008, 18.

91 BGHNJW 2014, 217.
92 BGHNJW 2009, 3231 (3233).
93 BGHNJW 2005, 354; 2009, 3231 (mit Ausführungen zur Beweislast).
94 BGHNJW 2005, 354.
95 Zur Kfz-Haftpflichtversicherung etwa Kötz/Wagner (Fn. 5) Rn. 566 ff.
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Ausgangsfall
Nachdem die drei Kommilitonen A, B und C mit ihrer mündlichen Prüfung im Landgericht
Köln das erste juristische Staatsexamen abgelegt haben, beschließen sie, dies mit einer Knei-
pentour auf den Kölner Ringen ausgiebig zu feiern. Zu später Stunde spricht A, der wegen
seines gehobenen Prädikats in Feierlaune ist, in der angesagten Studierendendiskothek „Das
Teil“ im besonderen Maße dem Alkohol zu. B und C denken sich nichts dabei, als A ihnen
zuruft, dass er „kurz draußen eine rauchen“ möchte.
Da A aber auch nach einer Weile nicht zurückkehrt und es schon spät ist, beschließen B

und C den Heimweg anzutreten. Als sie das Lokal verlassen, sehen sie, dass der alkoholisierte
A mutterseelenallein auf der Fahrbahn des vielbefahrenen Hohenstaufenrings eingeschlafen
ist.
In einem Akt altruistischer Menschenhilfe beschließen sie, A gemeinsam auf den Bürger-

steig zu tragen. Tatsächlich schaffen sie A von der Fahrbahn, verbringen ihn aber nicht auf
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Klausur in der Übung im Zivilrecht (für Fortgeschrittene) gestellt. Die Durchschnittspunktzahl betrug 4,59. Der Anteil der
Prädikatsarbeiten lag bei 6,79%, der Anteil mangelhafter Arbeiten bei 41,63%.
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den Bürgersteig, sondern legen ihn auf die Fahrradspur, die sich zwischen einem Parkstreifen
und dem Fußgängerbereich befindet. B, der in Köln-Deutz auf der „Schäl Sick“ wohnt, ist
mit den Örtlichkeiten nicht vertraut und hat, da eine Straßenlaterne ausgefallen ist, in der
Dunkelheit übersehen, dass er A auf die Fahrradspur legt. C hingegen befährt regelmäßig mit
seinem Fahrrad den Hohenstaufenring. Ihm ist bewusst, dass A auf der Fahrradspur liegt,
und er hält einen Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer nicht nur für möglich, sondern
sogar für außerordentlich wahrscheinlich. Er ist jedoch missmutig, da er ein „befriedigend“
knapp verfehlt hat, und gönnt deswegen dem „alten Streber“ A eine kleine Abreibung.
Kurz nachdem B und C den A hinter sich gelassen haben, überfährt ein Radfahrer den A

und fügt ihm erhebliche Kopfverletzungen zu. Auch bei Aufbietung höchster Sorgfalt hätte
er den schlafenden A in der Dunkelheit nicht erkennen können. Für seine ärztliche Behand-
lung entstehen dem privatversicherten A Kosten in Höhe von 3.000 EUR, für die er von C
Ersatz verlangt.

Steht A der geltend gemachte Anspruch gegen C zu?

Abwandlung
Ab dem Tag der mündlichen Prüfung ist die Pkw-, nicht aber die Fahrradspur des Hohen-
staufenrings seit den Morgenstunden für zwei Tage wegen des „c/o pop Festivals“, einer
örtlichen Musikmesse in Köln, gesperrt und für diese Zeit eine Fußgängerzone. B und C
haben die entsprechenden Verkehrsschilder aber übersehen.

Kann A in diesem Fall nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer Ersatz seiner Heilbehandlungs-
kosten von B verlangen?

Bearbeitervermerk: Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften sowie Ansprüche aus § 823 II BGB und
§ 826 BGB sind nicht zu prüfen. Gehen Sie davon aus, dass die private Krankenversicherung des A die
Heilbehandlungskosten nicht ersetzt hat.

& LÖSUNG

A. AUSGANGSFALL

I. § 280 I BGB
Zu prüfen ist, ob A gegen C aus § 280 I BGB ein Anspruch auf Schadensersatz iHv 3.000
EUR zusteht.

1. Schuldverhältnis
Ein Wille von A und C – gemeinsam mit B –, eigens zur Feier der bestandenen Prüfung eine
GbR zu gründen, ist nicht erkennbar nach außen hervorgetreten, weswegen sich das für einen
Anspruch aus § 280 I BGB vorausgesetzte Schuldverhältnis nicht aus § 705 BGB ergibt. Als
B und C den A von der Straße trugen, ist zwischen ihnen schon wegen fehlender Geschäfts-
fähigkeit des A gem. § 104 II BGB kein Gefälligkeitsvertrag zustande gekommen. In Betracht
kommt allein eine Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) nach § 677 BGB.

a) Geschäftsbesorgung
Die erste Voraussetzung des § 677 BGB ist die Besorgung eines Geschäfts, wobei der Wort-
laut der Vorschrift kein fremdes Geschäft verlangt (zur Gegenauffassung, die wegen § 687 I
BGB ein fremdes Geschäft prüft: Wandt, Gesetzliche Schuldverhältnisse, 7. Aufl. 2015, § 4
Rn. 6). Eine Geschäftsbesorgung iSv § 677 BGB ist – wie bei einem Auftrag nach § 662 BGB
– jedes tatsächliche und rechtliche Handeln (Palandt/Sprau, BGB, 75. Aufl. 2016, BGB § 677
Rn. 2) und daher auch das Verbringen des A von der Fahrbahn auf die Fahrradspur.

b) Fremdgeschäftsführungswille
Es wird vermutet, dass C das Geschäft für A und folglich mit sog. Fremdgeschäftsführungs-
willen besorgt hat, wenn es sich um ein für C objektiv fremdes Geschäft handelte (BGH
NJW 1963, 390 [391]). Objektiv fremd ist ein Geschäft, das nach seinem äußeren Erschei-
nungsbild ausschließlich einem fremden Rechts- und Interessenkreis zuzuordnen ist (zum
Ganzen MüKoBGB/Seiler, Münchner Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012 ff., BGB § 677
Rn. 4 ff.). Aus der Sicht eines unbeteiligten Dritten hatte allein A, um Verletzungen zu
vermeiden, ein Interesse daran, von der Fahrbahn abtransportiert zu werden, sodass dieses
Geschäft schon nach seinem äußeren Erscheinungsbild ausschließlich in seinen Rechts- und
Interessenkreis fiel. Umstände, die den infolgedessen zu vermutenden Fremdgeschäftsfüh-
rungswillen des C widerlegen, sind nicht ersichtlich. Im Übrigen handelte C jedenfalls bei der

GoA als (gesetzliches)
Schuldverhältnis

objektiv fremdes Geschäft
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